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Frau  
Jacqueline Fritzsche 
Immobilienmaklerin  
Röthenbacher Straße 10 
08412 Werdau 

 

 
 

Auskunft zum Denkmalschutz 
 
Antragsteller/in : Jacqueline Fritzsche 

Immobilienmaklerin, 08412 Werdau,  
Röthenbacher Straße 10 

Grundstück : 08412 Werdau, August-Bebel-Straße 44  
Gemark./Flr.Nr. : Werdau 276 
  
 
Sehr geehrte Frau Fritzsche, 
 
bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 01.06.2025 teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
 
Das Mietshaus in geschlossener Bebauung ist ein Einzeldenkmal gemäß § 2 Sächsischen 
Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG). 
Der Denkmalschutz umfasst das gesamte Gebäude – innen wie außen. Eine Abgrenzung von be-
stimmten, geschützten Bauteilen erfolgt nicht. 
 
Ein Kulturdenkmal darf gemäß § 12 Abs. 1 SächsDSchG nur mit der Genehmigung der Denkmal-
schutzbehörde wiederhergestellt oder instandgesetzt werden, in seinem Erscheinungsbild oder 
seiner Substanz verändert oder beeinträchtigt werden, mit An- und Aufbauten, Aufschriften oder 
Werbeeinrichtungen versehen werden. 
 
Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben diese laut § 8 Abs. 1 SächsDSchG pfleglich 
zu behandeln, im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu 
schützen. 
 
Wir weisen zudem darauf hin, dass der Eigentumswechsel laut § 16 Abs. 2 SächsDSchG innerhalb 
eines Monats bei der Unteren Denkmalschutzbehörde anzeigepflichtig ist. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen gemeinsamen Ortstermin. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Theresa Juhl 
Sachbearbeiterin 
 


